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Amtliche  
Bekanntmachungen

Widmung von Straßen und We-
gen
Im Vollzug des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Oktober 1981 (GvBl. S. 448, 
berichtigt 1982 S. 149; BayRS 91-1-
I) wird bekannt gegeben:
Mit Beschluss des Bauausschusses 
der Stadt Fürth vom 17. Juni 2009 
werden mit Wirkung vom Tage nach 
der Bekanntmachung in der Stadt-
Zeitung der Stadt Fürth die nachfol-
genden Straßenflächen gemäß Art. 
6 BayStrWG zu öffentlichen Ver-
kehrsflächen gewidmet:
Als Gemeindeverbindungsstra-
ße wird gewidmet (Art. 46 Nr. 1 
BayStrWG):
Eine Teilfläche des Grundstücks 
Fl.Nr. 157/11 Gem. Ronhof und die 
Grundstücke Fl.Nrn. 260/70, 216/46 
und 216/68 Gem. Poppenreuth 
(Gründlacher Straße).
Als Ortsstraße werden gewidmet 
(Art. 46 Nr. 2 BayStrWG):
Eine Teilfläche des Grundstücks 
Fl.Nr. 466/3 Gem. Stadeln (Fläche 
entlang der Anwesen Erlanger Stra-
ße 269 bis 271).
Eine Teilfläche des Grundstücks 
Fl.Nr. 728 Gem. Burgfarrnbach 
(Geißäckerstraße).
Das Grundstück Fl.Nr. 733/225  
Gem. Burgfarrnbach (Hintere Stra-
ße).
Die Lagepläne und Verfügungen zu 
den Verfahren können im Tiefbau-
amt, Hirschenstraße 2, Zimmer 310, 
Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 
Uhr eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann inner-
halb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach, 
Postfachanschrift: Postfach 6 16, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: Pro-
menade 24, 91522 Ansbach, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstel-
le dieses Gerichts erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Be-

klagte (Stadt Fürth) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, die ange-
fochtene Verfügung soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung:
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 22. 
Juni 2007 (GVBl. S. 390) wurde 
das Widerspruchsverfahren im Be-
reich des Bayerischen Straßen- und 
Wegerechtes abgeschafft. Es be-
steht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzule-
gen. Die Klageerhebung in elektro-
nischer Form (z. B. durch E-Mail) 
ist unzulässig.
Fürth, 24. Juni 2009, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Ehrenamtliche Richterinnen 
und Richter für die Verwal-
tungsgerichte gesucht
Für die Amtsperiode vom 1. April 
2010 bis 31. März 2015 werden eh-
renamtliche Richterinnen und Rich-
ter für die Verwaltungsgerichte ge-
sucht. Bewerben können sich alle 
Personen, die vor dem 1. April 1985 
geboren wurden und in Fürth woh-
nen beziehungsweise spätestens ab 
1. April 2010 in Fürth mit Haupt-
wohnsitz gemeldet sind.
Nicht bewerben können sich Abge-
ordnete, Richter, Beamte und Ange-
stellte im öffentlichen Dienst, Solda-
ten und Anwälte.
Bewerbungsschluss ist der 31. Ju-
li 2009. Die Bewerbungen werden 
auch nach der Reihenfolge des Ein-
gangs bei der Stadt Fürth berück-
sichtigt.
Die Bewerbung soll mit dem vorge-
fertigten Bewerbungsformular er-
folgen. Dieses kann bei der Stadt 
Fürth, Bürgermeister- und Presse-
amt, Stadtratsangelegenheiten, an-
gefordert werden:

•   per Post: Stadt Fürth, Bürgermeis-
ter- und Presseamt, Stadtratsange-
legenheiten, 90744 Fürth

•   oder per Telefon 974-10 90 
•   oder per Fax 974-10 92
•   oder  per  E-Mail  stadtratsangele-

genheiten@fuerth.de
Nach Bewerbungsschluss beschließt 
der Stadtrat, wer von der Stadt Fürth 
für das Amt der ehrenamtlichen 
Verwaltungsrichterin beziehungs-
weise des ehrenamtlichen Verwal-
tungsrichters dem Verwaltungsge-
richt vorgeschlagen wird. Das Ver-
waltungsgericht entscheidet dann, 
wer für dieses Ehrenamt bestellt 
wird.

Vollzug des Tierseuchengeset-
zes (TierSG) und der Verord-
nung zum Schutz der Rinder vor 
einer Infektion mit dem Bovinen 
Herpesvirus Typ 1 (BHV1-Ver-
ordnung)
Impfverbot und Einstellungsanord-
nung
Die Stadt Fürth erlässt folgende All-
gemeinverfügung:
1. Die Impfung von Rindern gegen 
die BHV 1-Infektion ist ab 15. Ju-
ni 2009 im Gebiet der Stadt Fürth 
verboten.
2. Im Gebiet der Stadt Fürth dürfen 
ab 15. Juni 2009 in einen Bestand 
ausschließlich BHV 1-freie Rinder 
eingestellt werden, die nicht gegen 
BHV 1 geimpft sind. Die Rinder 
müssen von einer amtstierärztlichen 
Bescheinigung nach dem Muster der 
Anlage 2 oder 3 der BHV 1-Verord-
nung begleitet sein.
3. Der sofortige Vollzug der Zif-
fern 1 und 2 der vorstehenden All-
gemeinverfügung wird angeordnet. 
4. Kosten werden nicht erhoben.
5. Diese Allgemeinverfügung tritt 
am Tag nach der Bekanntgabe in 
Kraft.
Hinweis:
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. 
Verwaltungsverfahrensgesetz (Bay-
VwVfG) ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die All-
gemeinverfügung liegt mit Begrün-
dung und Rechtsbehelfsbelehrung 

im Ordnungsamt der Stadt Fürth, 
Schwabacher Straße 170, 90763 
Fürth, Zimmer 309, aus. Sie kann 
während der allgemeinen Dienstzei-
ten dort eingesehen werden.
Fürth, 17. Juni 2009, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Einziehung von öffentlichen 
Verkehrsflächen
Im Vollzug des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Oktober 1981 (GVBl. S. 448, 
berichtigt 1982, S. 149, BayRS 91-1-
I) wird bekannt gegeben:
Es ist beabsichtigt eine Teilflä-
che des als Ortstraße gewidme-
ten Grundstückes Fl. Nr.13/1 Gem. 
Burgfarrnbach (Teilfläche bei 
Schloßhof 5) einzuziehen.
Die zur Einziehung vorgesehe-
ne Fläche wird als öffentliche Ver-
kehrsfläche nicht mehr benötigt.
Die Lagepläne und Verfügungen zu 
den Verfahren können im Tiefbau-
amt, Hirschenstraße 2, Zimmer 223, 
Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr 
eingesehen werden.
Fürth, 24. Juni 2009, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Bauunterhalt 2010
für alle städtischen Gebäude (Amts-
gebäude, Schulen, Krankenhäuser, 
Heime etc.).
Gewerke:
1. Anstricharbeiten
2. Betoninstandsetzung
3. Blitzschutzarbeiten
4. Bodenbelagsarbeiten
5.  Dachdeckungs/-abdichtungsar-

beiten
6. Diamantbohren/-sägen
7. Drahtzaunarbeiten
8. Erd-, Mauer- und Betonarbeiten
9. Fernmeldeanlagen
10. Fernmeldesicherheitsanlagen
11. Fliesenarbeiten
12. Gerüstbauarbeiten
13. Heizung – Klima – Lüftung
14. Kanaluntersuchung/-reinigung
15. Klempnerarbeiten
16. Metallbau-/Schlosserarbeiten 
17.  Naturstein-/Betonwerksteinar-

beiten
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18. Parkettarbeiten
19. Putz- und Stuckarbeiten
20. Rolladenarbeiten
21. Sanitärinstallation, Gas, Wasser
22. Starkstromarbeiten
23. Tischlerarbeiten
24. Trockenbauarbeiten
25. Verglasungsarbeiten
26. Wärmedämmungsarbeiten
27. Zimmerarbeiten
Die STADT FÜRTH bittet die inte-
ressierten Handwerksbetriebe ihre 
Bewerbungen bis spätestens 2. Sep-
tember 2009 an folgende Adresse zu 
senden:
Stadt Fürth, Bauverwaltungsamt, 
Zentrale Submissionsstelle, Zimmer 
002, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth. 
Telefon 974-31 06 und -31 07, Tele-
fax 974-31 08. Bei Kontakt über E-
Mail bitte folgende Adresse verwen-
den: submission@fuerth.de.
Die Angebotsunterlagen liegen bei 
der Bauaufsicht, Hirschenstraße 2, 
Zimmer 101, 90762 Fürth, Telefon 
974-31 65, zur Einsicht auf.
STADT FÜRTH
Baureferat

Öffentliche  
Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibung
Art und Umfang der Leistung: 
Der Stadtentwässerungsbetrieb der 
Stadt Fürth führt eine Öffentliche 
Ausschreibung nach VOB/A für die 
Modernisierung der BHKW-Anla-
ge durch. Die Auftragsbeschreibung 
vom 10. Juni 2009 wurde geändert, 
der Abgabeschlusstermin verscho-
ben. 
Weitere Angaben sind der Internet-
seite der Stadt Fürth www.fuerth.
de unter Fürther Rathaus/Ausschrei-
bungen zu entnehmen.

Öffentliche Ausschreibung
Öffentlicher Auftraggeber (Ver-
gabestelle): Stadt Fürth, Baurefe-
rat, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, 
Telefon 974-31 06, Fax 974-31 08, E-
Mail: submission@fuerth.de, Inter-
net: www.fuerth.de.
Den Volltext der Be kannt ma-
chung(en) finden Sie ausschließlich 
im Internet auf der Seite www.fu-
erth.de unter Fürther Rathaus/Aus-
schreibungen.
Ausführung von Bauleistungen
Vergabeverfahren: Öffentliche 
Ausschreibung nach VOB. 
Maßnahme: Erweiterung, Umbau 
und Generalinstandsetzung des Ge-

bäudes Theaterstraße 7.
Art der Leistung: Fliesen- und 
Plattenarbeiten.
Ort der Ausführung: Theaterstra-
ße 7, 90762 Fürth.
Voraussichtliche Ausführungs-
zeit: September/Oktober 2009.
Angebotseröffnung: 11. August 
2009, 14 Uhr.

Öffentliche Ausschreibung
Öffentlicher Auftraggeber (Ver-
gabestelle): Stadt Fürth, Baurefe-
rat, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, 
Telefon 974-31 06, Fax 974-31 08, E-
Mail submission@fuerth.de, Inter-
net www.fuerth.de.
Den Volltext der Bekanntmachung 
finden Sie ausschließlich im Inter-
net auf der Seite www.fuerth.de un-
ter Fürther Rathaus/Ausschreibun-
gen.
Ausführung von Dienstleistungen
Vergabeverfahren: Öffentliche 
Ausschreibung nach VOL im Zeit-
vertrag.
Maßnahme: Gebäudereinigung.
Art der Leistung: Unterhalts-, 
Glas- und Grundreinigung.
Ort der Ausführung: Verwaltungs-
gebäude „ARGE Fürth“, Kurgarten-
straße 37, 90762 Fürth. 
Voraussichtliche Ausführungs-
zeit: 1. Oktober 2009 bis 30. Sep-
tember 2010, mit der Möglichkeit 
der Verlängerung um jeweils ein 
weiteres Jahr bis 30. September 
2012.
Angebotseröffnung: 19. August 
2009, 15 Uhr.

Öffentliche Ausschreibung
Öffentlicher Auftraggeber (Ver-
gabestelle): Stadt Fürth, Baurefe-
rat, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth, 
Telefon 974-31 06, Fax 974-31 08, E-
Mail: submission@fuerth.de, Inter-
net www.fuerth.de.
Den Volltext der Bekanntmachung 
finden Sie ausschließlich im Internet 
auf der Seite www.fuerth.de unter 
Fürther Rathaus/Ausschreibungen.
Ausführung von Bauleistungen
Vergabeverfahren: Öffentliche 
Ausschreibung nach VOB. 
Maßnahme: Generalsanierung d. 
Berufsschule I, Fichtenstraße 9, 
Fürth.
Art der Leistung: 1) Küchen- und 
Wäschereitechnik.
Ort der Ausführung: Berufsschule 
I, Fichtenstraße 9, 90763 Fürth.
Voraussichtliche Ausführungs-
zeit: ca. ab KW 10 2010 bis KW 17 
2010. n

Rubriken
 Immobilien suche/biete
 Vermietungen suche/biete
 Kaufe & Verkaufe
 Stellengesuche
 Stellenangebot
 Unterricht & Sport
 Gesundheit & Wellness
 Verschiedenes
 Geschäftsempfehlungen

Gewerbliche Kleinanzeigen
Gewerbliche Kleinanzeigen haben 
keinen privaten oder Gelegenheits-
charakter. Hierzu gehören z. B. 
auch Dienstleistungsangebote von 
privat.
›› bis 4 Zeilen   ››  12,00 € 
›› jede weitere Zeile  ››  2,50 €
›› Preise zzgl. 19 % MwSt.

Firma/Name

Straße HausNr.

PLZ Ort

Telefon/Fax

E-mail

Zahlungsart:   per Bankeinzug  Barzahlung

Konto-Nr. BLZ

Bank

Datum Unterschrift

Buchung
››  per Fax: 0911/ 76 67 14  41 
››   per E-Mail:  

fsz@designdepartment.de
››   per Post:  

designdepartment fürth,  
Rosenstraße 13, 90762 Fürth

Anzahl der Schaltungen
 14-tägig   privat
 monatlich   gewerblich

Private Kleinanzeigen
Als private Kleinanzeige gelten 
An zei gen mit ausschließlich pri-
vatem oder Ge legen heitscharakter. 
Im Zweifels fall entscheidet die 
An zeigen verwaltung über die Ein-
schätzung des An zeigen textes.
›› bis 4 Zeilen   ››  5,50 € 
›› jede weitere Zeile  ››  2,00 €

Kleinanzeigencoupon Die Couponzeilen entsprechen 
in etwa den Druckzeilen.




